
Beschreibung  
Bitte melden Sie sich für diese Veranstaltung 

direkt beim Personalamt mit der unter 

„Hinweise“ genannten Kursnummer an. 

  

Inhalte 
Die Teilnehmenden kennen die Grundlagen des 

Infektionsschutzgesetzes. Sie können alle 

Mitarbeitenden der Einrichtung entsprechend 

aufklären. Es ist ihnen bewusst, dass die 

Belehrung jährlich bzw. 2-jährig zu 

wiederholen ist. Sie kennen die 

gesundheitlichen Anforderungen und Risiken 

von Infektionskrankheiten, meldepflichtigen 

Erkrankungen und Hygienemaßnahmen in 

Einrichtungen. 

  

Ziele 
Zum Aufgabenbereich jeder Leitung gehört die 

Belehrung der Mitarbeitenden nach dem 

Infektionsschutzgesetz, zu 

Hygienemaßnahmen sowie die Kenntnis über 

das Verfahren bei meldepflichtigen 

Erkrankungen. Sie sind neu in Ihrer Funktion 

als Einrichtungsleitung und möchten sich über 

dieses Thema etwas ausführlicher informieren?  

Sie erhalten: 

• Kenntnis über alle Infektionskrankheiten, die 

in Einrichtungen auftreten können und die 

dafür erforderlichen Maßnahmen 

• Kenntnis über die Inhalte des 

Infektionsschutzgesetzes (§§ 33–35, 43 IfSG) 

• Kenntnis über das Belehrungsverfahren und 

das Verfahren bei meldepflichtigen 

Erkrankungen sowie Hygienemaßnahmen 

Zielgruppe 

Neue Leitungen sowie erfahrene Leitungen bzw. 

deren Vertretungen, die ihre Kenntnisse 

auffrischen wollen, aus den Bereichen J/B1, 

J/B2 und J/B3 der Stadt Nürnberg 

 

Termin und Ort 
 

Dienstag, 24. November 2026, 8.30 - 13.30 Uhr 
 

Die Veranstaltung findet digital statt. 
 

Vorläufige Plätze 

15 
 

Format 

Fortbildung, Online, 1 halber Tag 
 

Referent/-in 

Daniela Walcher, Hygienetechnik Walcher 
 

Kosten 

Keine 
 

Organisation 

Astrid Sperl, Telefon 09 11 / 2 31-1 06 25 
 

Anmeldeschluss 

Dienstag, 13. Oktober 2026 
 

Hinweise 

Kursnummer PA/1: N-830011 
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